
zahl unserer Bürger erfüllt mit großer Hingebung ihre 
Verpflichtungen gegenüber dem demokratischen Staat 
und entwickelt einen großen Arbeitsenthusiasmus. Die 
Regierung hat oft Gelegenheit genommen, unserer 
Bevölkerung für ihre hingebungsvolle Arbeit ihren 
Dank auszusprechen. Es ist darum das Recht unserer 
Bürger, von den Organen des Staatsapparates sowie 
von allen Organisationen, die mit der Durchführung 
der Gesetze und Verordnungen unserer Republik be
traut sind, deren gewissenhafte und exakte Durch
führung zu fordern, die sie in den Besitz der Wohl
taten bringen, die unsere Gesetze und Verordnungen 
bieten. Ja, es ist die Pflicht unserer Bürger gegenüber 
dem demokratischen Staat, Gesetzesverletzungen durch 
die Staatsorgane nicht über sich ergehen zu lassen, 
sondern der Regierung in ihrem Bemühen um die 
strikte Durchführung der Gesetze zu helfen.

Was ich damit meine, möchte ich an einem Beispiel 
erläutern. Am 28. Juni 1951 beschloß die Regierung 
eine Verordnung über die Verbesserung der Renten 
der Bergleute. Sie sollte eine Ehrung und Anerken
nung für die schwere und aufopfernde Arbeit unserer 
Bergleute darstellen. Durch Bericht der Zentralen 
Kommission für Staatliche Kontrolle und durch Briefe 
der Bergarbeiter-Rentner erfuhr ich von der Tat
sache, welcher Mißbrauch mit dieser Verordnung im 
Prozeß ihrer Durchführung getrieben worden war. Da 
sich die Beschwerden über die Berechnung der Renten 
mehrten, zeigte sich sehr bald, daß es sich hier nicht 
um Einzelfälle, sondern um. eine völlig falsche Hand
habung der Regierungsverordnung handelte. Durch 
Kurzsichtigkeit, Gedankenlosigkeit und Bösartigkeit 
wählten die Organe der Sozialversicherung eine Aus
legung dieser Verordnung, die den Absichten der Re
gierung strikte zuwiderlief. Die Regierung korrigierte 
das völlig falsche Verhalten der Organe der Sozial
versicherung sofort und veranstaltete mit den Berg
arbeitern, den Rentnern, der Bergarbeiter-Gewerk
schaft und der Sozialversicherung in Leipzig eine große 
Konferenz, in der freimütig und offen mit allen Be
teiligten die Fehler klargelegt und die Verantwort
lichen zur Verantwortung gezogen wurden. Die ge
samte Mehrzuwendung an die Bergarbeiter-Rentner 
nach dem Einschreiten der Regierung beträgt jährlich 
etwa 49 Millionen Mark.

Hier zeigt sich, wie die beste Absicht der Regie
rung durch Engstirnigkeit, Denkfaulheit oder bewußte 
Sabotage zunichte gemacht werden kann und die be
teiligten Arbeiter gegen ihre eigene Regierung in Be
wegung gesetzt werden können. So etwas muß in 
einem demokratischen Staat unmöglich sein. Hier und 
in ähnlichen Fällen soll der Anwalt des Staates hel
fend eingreifen. -

Derjenige Staatsanwalt versteht sein Amt nicht und 
fügt unserer Ordnung großen Schaden zu, der nicht 
aufmerksam die Beschwerden entgegennimmt, ihnen 
nachgeht, die Verantwortlichen zur Ordnung ruft und 
so den Bürgern zu ihrem Recht verhilft. Wir sind der 
Staat des Rechts und der Gerechtigkeit, der Staat der 
festen und unverbrüchlichen demokratischen Gesetz
lichkeit. Jede Willkürhandlung irgendeines Funk
tionärs im Staatsapparat, jede Entscheidung, die nicht 
auf dem Gesetz begründet ist, muß dem Wesen un
seres Staates fremd sein.

Der Staatsanwalt erhält außer den Beschwerden aus 
der Bevölkerung noch aus vielen anderen Quellen 
Kenntnis von Gesetzesverletzungen. Er geht den in 
Berichten oder in der Presse oder anläßlich gericht
licher Untersuchungen auftauchenden Mitteilungen 
über die Verletzung von Gesetzen nach.

Stellt der Staatsanwalt dabei eine Gesetzesverlet
zung fest, so hat er, wie der Entwurf im § 13 bestimmt, 
„die Gründe der Verletzung zu erforschen und unver
züglich die notwendigen Maßnahmen zur Wiederher
stellung der Gesetzlichkeit zu ergreifen“.

Er hat dabei das Recht, von dem Leiter des betref
fenden Organs zu verlangen, daß dieser eine Revision 
oder Untersuchung durchführt.

Dabei aber gilt der wichtige Grundsatz, daß der 
Staatsanwalt nicht befugt ist, operativ in die Tätig
keit des Organs einzugreifen, gegen dessen Entschei
dung er den Einspruch eingelegt hat. Der Staatsan
walt ist kein Organ der Verwaltung, der irgendeiner 
Verwaltungsstelle Anweisungen geben könnte, wie sie

am zweckmäßigsten zu entscheiden habe. Er ist das 
Organ der Aufsicht über die gesetzmäßige Tätigkeit 
der Staatsorgane. Seine Obliegenheit ist es, festzu
stellen, ob die gefällte Entscheidung dem Gesetz ent
spricht, ob sie rechtmäßig oder rechtswidrig ist.

Stellt der Staatsanwalt die Gesetzwidrigkeit der 
Maßnahme einer Verwaltungsstelle fest, so legt er 
gegen diese Einspruch ein. Dabei legt er die Gründe, 
die zur Feststellung der Ungesetzlichkeit geführt 
haben, dar und fordert vom Leiter des angegangenen 
Organs Beseitigung der Ungesetzlichkeit. Die ange
gangene Stelle hat sich binnen 2 Wochen zu dem Ein
spruch zu äußern.

Das angegangene Organ kann dem Einspruch statt
geben und die Entscheidung gemäß dem Einspruch des 
Staatsanwalts aufheben und durch eine andere Ent
scheidung ersetzen. In diesem Falle hat sich der Ein
spruch erledigt.

Es kann auf seinem früheren Standpunkt beharren 
und die durch den Staatsanwalt angefochtene Entschei
dung erneut bestätigen. In diesem Falle wendet sich 
der Staatsanwalt an den nächst höheren Staatsanwalt, 
damit dieser bei der dem Organ übergeordneten Stelle 
seinerseits Einspruch einlegt und diese zur Änderung 
der angefochtenen Entscheidung veranlaßt.

In jedem Falle aber ist das Organ, dessen Entschei
dung durch den Einspruch des Staatsanwalts als 
gesetzwidrig gekennzeichnet wird, zur Äußerung über 
diesen Einspruch verpflichtet; es darf den Einspruch 
des Staatsanwalts auf keinen Fall ignorieren. Erfolgt 
nicht binnen zwei Wochen diese Stellungnahme, so ver
liert die Maßnahme ihre Wirksamkeit und ist auszu
setzen.

Selbstverständlich hat der Staatsanwalt, wenn er bei 
diesen Untersuchungen Verletzungen von Strafgesetzen 
feststellt, die Schuldigen zur strafrechtlichen Verant
wortung zu ziehen.

So wird unsere Staatsanwaltschaft zu einer Kraft, 
die unser Volk, die Volksvertretung und die Regierung 
bei der Verwirklichung der Gesetze und damit bei der 
Durchsetzung des Volkswillens tatkräftig unterstützt. 
Sie wird zu einer Kraft, die dazu beiträgt, unsere 
demokratische Ordnung zu festigen und zur weiteren 
Entfaltung zu bringen.

Zur Festigung der demokratischen Gesetzlichkeit ge
hört, daß diejenigen zur Verantwortung gezogen und 
gemäß dem Strafgesetz abgeurteilt werden, die sich 
gegen dieses vergangen haben. Zur Verpflichtung der 
Staatsanwaltschaft gehört es, das Ermittlungsverfah
ren und die Aufsicht über die Untersuchung zu führen, 
im Gerichtsverfahren tätig zu sein, die Strafvoll
streckung zu überwachen, bei der Begnadigung mit
zuwirken und das Strafregister zu führen.

Dabei darf ich das Augenmerk auf einige besondere 
Verpflichtungen richten, die hier unserer Staatsanwalt
schaft auferlegt sind.

„Der Staatsanwalt“ — so sagt der Entwurf (§ 17) — 
„hat dafür Sorge zu tragen, daß die Umstände der Tat 
allseitig ermittelt und alle belastenden und entlasten
den Umstände aufgeklärt werden“.

Im Gegensatz zum Staatsanwalt der bürgerlichen 
Staaten, der ein Organ der Anklage ist und dessen 
Verpflichtung es ist, Material zur „Überführung“ des 
Angeklagten zusammenzutragen, um ihn in der 
Schlinge seiner Beweise zu fangen, dessen ganze Tätig
keit also gegen die Person des Angeklagten gerichtet 
ist, hat unser Staatsanwalt den Sacnverhalt selbst von 
allen Seiten zu erforschen, um so ein umfassendes 
objektives Bild des verbrecherischen Geschehnisses zu 
erlangen, die Hintergründe, die politischen und gesell
schaftlichen Ursachen der Tat, die Rolle der einzelnen 
Personen, die in ihr gewirkt haben, und ihre Hinter
männer. klar und deutlich zu erforschen. So ist zu 
zeigen, wie die Feinde unserer demokratischen Ord
nung arbeiten, an welche Elemente sie sich als ihre 
Stütze wenden. Ohne persönliche Rachegelüste, die dem 
Staatsanwalt eines demokratischen Staates fremd sind, 
hat der Staatsanwalt mit politischem Verständnis, 
sachlicher Gründlichkeit und psychologischem Einfüh
lungsvermögen dieses Krankheitssymptom im gesell
schaftlichen Geschehen, das das Verbrechen ist, auf
zuklären und in seinem Plädoyer so zu analysieren,
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